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A. Amtliche Bekanntmachungen des 

Salzlandkreises 
 

 Feststellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes sowie Entlas-
tung der Betriebsleitung des Eigen-
betriebes Jobcenter Salzlandkreis 
für das Wirtschaftsjahr vom                
01. Januar 2020 bis 31. Dezember 
2020 

 
Der Jahresabschluss und der Lagebe-
richt für das Wirtschaftsjahr vom             
01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 
sind als Anhang beigefügt. 

 
 

 Feststellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes sowie Entlas-
tung der Betriebsleitung des Eigen-
betriebes Kreiswirtschaftsbetrieb 
des Salzlandkreises für das Wirt-
schaftsjahr vom 01. Januar 2020 bis                   
31. Dezember 2020 

 
Der Jahresabschluss und der Lagebe-
richt für das Wirtschaftsjahr vom             
01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 
sind als Anhang beigefügt. 

 



Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie Entlastung der
Betriebsleitung des Eigenbetriebes Jobcenter Salzlandkreis für das Wirtschaftsjahr
vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

1.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 06. Oktober 2021 (Beschluss Nr. B/0283/2021/7) den
Jahresabschluss und den Lagebericht des Eigenbetriebes Jobcenter Salzlandkreis für das
Wirtschaftsjahr 2020 in der von KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Leipzig, am 12.
Juli 2021 testierten Fassung mit einer

Bilanzsumme von 21.105.349,53 EUR
davon entfallen auf der Aktivseite auf:
- Anlagevermögen 218.414,22 EUR

Umlauf ermögen 13.398.825,60 EUR
Rechnungsabgrenzungsposten 6.488.109,71 EUR

davon entfallen auf der Passivseite auf:
Eigenkapital 0,00 EUR
Sonderposten 218.414,22 EUR
Rückstellungen 2.180.367,57 EUR

- Verbindlichkeiten 11.256.567,74 EUR
Rechnungsabgrenzungsposten 6.450.000,00 EUR

und mit einem Jahresergebnis von 0,00 EUR
- Summe der Erträge 159.209.677,73 EUR

Summe der Aufwendungen 159.209.677,73 EUR

festgestellt und beschlossen. Zugleich hat der Kreistag den Betriebsleiter für das
Wirtschaftsjahr 2020 entlastet und beschlossen, das Jahresergebnis festzustellen.

2.

Die Wirtschaftsprüfer haben den vorgelegten Jahresabschluss einschließlich des
Lageberichtes abschließend mit dem anliegenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
vom 12. Juli 2021 testiert.

3.

Der Fachdienst Rechnungsprüfungsamt und Revision des Salzlandkreises hat mit Datum vom
19. Juli 2021 den als Anlage beigefügten Feststellungsvermerk erteilt.

4.

Der geprüfte Jahresabschluss und der Lagebericht werden in der Zeit vom 12. November 2021
(Freitag) bis zum 22. November 2021 (Montag) in der Kreisverwaltung, Karlsplatz 37 in 06406
Bernburg (Saale), Zimmer 116 b, während der Dienststunden (Montag bis Freitag von 09:00
Uhr bis 12:00 Uhr; Dienstag auch von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr; Donnerstag auch von 14:00
Uhr bis 16:00 Uhr) öffentlich ausgelegt.



Salzlandkreis
FD 04 - Fachdienst Rechnungsprüfungsamt

und Revision (RPA)

Feststeliungsveirmerk
zum

Ja resabschluss
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Lagebericht für das Wirtschaftsjahr
vom 01. Januar bis 31. Dezembe  2020 des

Eigenbetriebes Jobcenter Salzlandkress
Sitz Bernburg (Saale)

Gemäß § 138 Abs. 1 Kommunalverfassungsgesetz (KVG) des Landes Sachsen-Anhalt (LSA)
i.V.m. § 140 Abs. 1 Nr. 2. sowie § 142 Abs. 1 KVG LSA oblag dem Fachdienst
Rechnungsprüfungsamt (RPA) und Revision des Salzlandkreises die Prüfung des
Jahresabschlusses 2020 des Eigenbetriebes Jobcenter Salzlandkreis, Sitz Bernburg (Saale).

Das RPA bediente sich gemäß § 142 Abs. 2 KVG LSA eines Wirtschaftsprüfers.

Der Prüfungsauftrag wurde am 05. Oktober 2020 an die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Leipzig auf Vorschlag des
Betriebsausschusses vom 16. September 2020 erteilt. Er umfasste die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020, des Lageberichts und der Buchführung gemäß
§ 142 Abs. 1 KVG LSA i.V.m. § 19 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) LSA und §§ 316 ff
Handelsgesetzbuch (HGB).
Gleichzeitig beinhaltete der Prüfungsauftrag entsprechend § 142 Abs. 1 Pkt. 1. KVG LSA auch
die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und ob der Eigenbetrieb
wirtschaftlich geführt wird.

Der Prüfbericht und das Testat der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Leipzig wurden auf den 12. Juli 2021 datiert.

Im Muster 8 gemäß § 9 Verordnung über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen
der Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung-EigBVO) vom 25.05.2012 wurde der Wortlaut
des Feststellungsvermerks des Rechnungsprüfungsamtes festgelegt, wenn durch das
Rechnungsprüfungsamt keine eigenen Feststellungen getroffen werden.
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Da keine eigenen Feststellungen getroffen werden, ergeht unter Einbeziehung des
uneingeschränkten Bestätigungsvermerks der KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Leipzig der FeststeSlunqsvenmerk mit folgendem
Wortlaut:

„Es wi d festgestellt, dass nac  pflichtgemäßer a  12. Juli 2021 abgeschlossener
P üfung durch die mit der Prüfung des Jah esabschlusses 2020 beauftragten KPR/IG
AG  irtschafts rüfungsgesellschaft Leipzig die Buchführung und de 
Jah esabschluss (für das  irtsc aftsjahr vom 01.  anuar bis 31. Dezember 2020) des
Eigenbetriebes Jobcente  Salzland  eis. Sitz Bernbu q (Saale)  en gesetzlichen
Vo sc riften und der Betriebssatzung entsprechen.

Der Jahresabschluss ver ittelt un er Beachtung  er Grundsätze o dnungsgemäße 
Wirtschaftsführung ein  en tatsäc lichen Verhältnissen entsprec endes Bil  der
Vermögens-, Finanz- un  Ertragssituation des Eigenbetriebes.

Der Lagebericht steht im Einklang  it dem Jahresabschluss. Die wi tschaftlichen
Verhältnisse geben zu Beanstandungen keinen Anlass. 

Gemäß § 142 Abs. 1 Pkt. 1. KVG ISA wurde die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung
geprüft und ob das Unternehmen wirtschaftlich geführt wird. Grundlage dafür bildet der
festgelegte Fragenkatalog (Prüfungsstandard nach IDW PS 720). Die Beantwortung hat
gezeigt, dass sich keine Anhaltspunkte ergeben haben, die Zweifel an der
O dnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten. Fe ner hat  ie Prüfung
er wirtschaftlichen Verhältnisse keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.

Im Rahmen der Durchsicht des Berichts über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020
wurden durch den Fachdienst Rechnungsprüfungsamt und Revision Prüfungshandlungen in
Form kon retisierender Nachfragen insbesondere zu den Rückstellungen, zu den
Forderungen, zu den Aufwendungen, zum Fragenkatalog zur Ordnungsmäßigkeit der
Geschäftsführung und zur wirtschaftlichen Führung des Eigenbetriebes sowie der Realisierung
des Wirtschaftsplanes 2020 durchgeführt.

Prüferin

Bernburg (Saale), i.07.2021

Krummhaar
Fachdienstleiterin



Als Ergebnis unserer Prüfung haben wir den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsver¬

merk erteilt:

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An das Jobcenter Salzlandkreis, Bernburg

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Jobcenter Salzlandkreis, Bernburg, - bestehend aus der
Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung
der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lage¬
bericht des Jobcenter Salzlandkreis für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. De¬

zember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften
des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt i. V. m. den

einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschrif¬
ten und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch¬
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und
Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Ge¬
schäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und
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- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des
Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit
dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des Gesetzes über die kommunalen Ei¬
genbetriebe im Land Sachsen-Anhalt i. V. m. den deutschen gesetzlichen Vorschriften und
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung
mit § 317 HGB und § 142 KVG LSA unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt.
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verant¬
wortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb
unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs¬
nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des Betriebsleiters für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der Betriebsleiter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vor¬
schriften des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt i. V. m.
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
Ferner ist der Betriebsleiter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstim¬
mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig be¬
stimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesent¬
lichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Betriebsleiter dafür verantwortlich, die
Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des
Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwort¬
lich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh¬
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten
entgegenstehen.
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Außerdem ist der Betriebsleiter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der ins¬
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesent¬
lichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des Gesetzes
über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt i. V. m. den deutschen gesetzli¬
chen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref¬
fend darstellt. Ferner ist der Betriebsleiter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnah¬

men (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in
Übereinstimmung mit den Vorschriften des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im
Land Sachsen-Anhalt i. V. m. den deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Ve antwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstel¬
lungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbe¬
triebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften des
Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt i. V. m. den deutschen
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick¬
lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungs¬
urteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine
in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 142 KVG LSA unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss¬
prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesent¬
lich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsich¬

tigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach¬
weise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu
dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist
bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwir¬
ken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
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- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun¬

gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um¬
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit
dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Betriebsleiter angewandten Rechnungs¬
legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem Betriebsleiter dargestellten ge¬
schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem Betriebsleiter
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit
sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi¬
cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame
Zweifel an der Fähig eit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit
aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben un¬
angemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch
dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen
kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge¬
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzes¬
entsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem Betriebsleiter dargestellten zukunftsorien¬
tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach¬
weise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem
Betriebsleiter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachge¬
rechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständi¬
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein¬
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung

feststellen.
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Sonstige gesetzlic e und ande e  echtlic e Anforde ungen

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 142 Abs. 1 Ziffer 1 KVG LSA

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des Eigenbetriebs i. S. v. § 53 Abs. 1
Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 befasst. Gemäß
§ 142 Abs. 1 Ziffer 1 KVG LSA haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit

einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns

keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirt¬
schaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs Anlass geben.

Der Betriebsleiter ist verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs
sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er dafür als notwendig erachtet
hat.

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über
die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 16,

durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen
der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen
Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachli¬
che Zweckmäßigkeit der Entscheidungen des Betriebsleiters und die Geschäftspolitik zu
beurteilen.

Leipzig, den 12. Juli 2021

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Philipps gez. Wolf
Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüferin
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Qü ssDer unge

Dieser Prüfungsbericht wurde nach den Grundsätzen des IDW Prüfungsstandards 450 n.F.
erstellt.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die an¬
wendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Der Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt 2 wiedergegeben.

Leipzig, den 12. Juli 2021

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Signiert von
Sandra Philipps
am 12.07.2021

Philipps
Wirtschaftsprüferin

Signiert von
Anke Wolf
am 12.07.2021

Wolf
Wirtschaftsprüferin
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Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie Entlastung der
Betriebsleitung des Eigenbetriebes Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises für das
Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

1. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 06. Oktober 2021 (Beschluss Nr. B/0296/2021/6) den
Jahresabschluss und den Lagebericht des Eigenbetriebes Kreiswirtschaftsbetrieb des
Salzlandkreises für das Wirtschaftsjahr Dezember 2020 in der von der Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Magdeburg, am 23. Juli 2021 testierten Fassung mit einer

Bilanzsumme von 36.247.358,67 EUR
davon entfallen auf der Aktivseite auf:

das Anlagevermögen 23.602.406,74 EUR
- das Umlaufvermögen 13.062.379,80 EUR
- den Rechnungsabgrenzungsposten 227.111,46 EUR
davon entfallen auf der Passivseite auf:

das Eigenkapital 10.570.348,32 EUR
- die Sonderposten 16.760,51 EUR

die Rückstellungen 23.531.342,55 EUR
- die Verbindlichkeiten 2.258.844,69 EUR
- den Rechnungsabgrenzungsposten 225.110,67 EUR

und mit einem Jahresgewinn von 1.010.040,37 EUR
Summe der betrieblichen Erträge 23.871.307,80 EUR
Summe der betrieblichen Aufwendungen 22.861.267,43 EUR

festgestellt und beschlossen. Der festgestellte Jahresgewinn aus dem Jahr 2020 in Höhe
von 1.010.040,37 EUR wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt.
Zugleich hat der Kreistag dem Betriebsleiter des Kreiswirtschaftsbetriebes des Salzland¬
kreises für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 die Entlastung
erteilt.

2. Die Wirtschaftsprüfer haben den vorgelegten Jahresabschluss einschließlich des
Lageberichtes abschließend mit dem anliegenden uneingeschränkten Bestätigungs¬
vermerk vom 23. Juli 2021 testiert.

3. Der Fachdienst Rechnungsprüfungsamt und Revision des Salzlandkreises hat mit Datum
vom 25. August 2021 den als Anlage beigefügten Feststellungsvermerk erteilt.

4. Der geprüfte Jahresabschluss und der Lagebericht werden in der Zeit vom 12. November
2021 (Freitag) bis 22. November 2021 (Montag) in der Verwaltung des Salzlandkreises,
Haus I, Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg (Saale), Zimmer 116 b, Montag bis Freitag in der
Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr, Dienstag auch von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, Donnerstag
auch von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, öffentlich ausgelegt.
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zum
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Lagebericht für das Wirtschaftsjahr
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020 des

Eige betriebes
Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises,

Sitz Schöne eck (Elbe)

Gemäß § 138 Abs. 1 Kommunalverfassungsgesetz (KVG) des Landes Sachsen-Anhalt (ISA)
i.V.m. § 140 Abs. 1 Nr. 2. sowie § 142 Abs. 1 KVG LSA, oblag dem Fachdienst
Rechnungsprüfungsamt ( PA) und Revision des Salzlandkreises die Prüfung des
Jahresabschlusses 2020 des Eigenbetriebes Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises, Sitz
Schönebeck (Elbe).

Das RPA bediente sich hierzu, gemäß § 142 Abs. 2 KVG LSA, eines Wirtschaftsprüfers.

Der Prüfungsauftrag wurde am 26. Januar 2021 an die Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Magdebu g auf Vorschlag des Betriebsausschusses vom
08. Dezember 2020 erteilt. Er umfasste die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.
Dezembe  2020, des Lageberichts und der Buchführung gemäß § 142 Abs. 1 KVG LSA i.V.m.
§ 19 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) LSA und §§ 316 ff Handelsgesetzbuch (HGB).
Gleichzeitig beinhaltete der Prüfungsauftrag entsprechend § 142 Abs. 1 Pkt. 1. KVG LSA auch
die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und ob der Eigenbetrieb
wirtschaftlich geführt  ird.

Der Prüfbericht und das Testat der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH
Magdeburg wurden auf den 23. Juli 2021 datiert.

Im Muster 8, gemäß § 9 Verordnung über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen
der Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung-EigBVO) vom 25.05.2012, wurde der Wortlaut
des Feststellungsvermerks des Rechnungsprüfungsamtes festgelegt, wenn durch das
Rechnungsprüfungsamt keine eigenen Feststellungen getroffen werden.
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Da keine eigenen Feststellungen getroffen werden, ergeht unter Einbeziehung des
uneingeschränkten Bestätigungsverme ks der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte
GmbH Magdeburg, der Feststellunqsvermerk mit folgendem Wortlaut:

„Es wird festgestellt,  ass nach pflichtgemäße , am 23. Juli 2021 abgeschlossene 
Prüfung du ch die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2020 beauftragten
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH Magdeburg die Buchführung und
de  Jah esabschluss (für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember
2020) des Eigenbetriebes Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandk eises. Schönebeck
(Elbe) den gesetzlichen Vo sch iften und der Betriebssatzung entsprechen.

De  Jah esabschluss ve mittelt unter Beachtung de  Grundsätze ordnungsgemäßer
Wirtschaftsführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragssituation des Eigenbetriebes.

De  Lagebe icht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Die wirtschaftlichen
Verhältnisse geben zu Beanstan ungen keinen Anlass .

Gemäß § 142 Abs. 1 Pkt. 1. KVG ISA wurde die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung
geprüft und ob das Unternehmen wirtschaftlich geführt wird. Grundlage dafür bildet der
festgelegte Fragenkatalog (Prüfungsstandard nach IDW PS 720). Die Beantwortung hat
gezeigt, dass sich keine Anhaltspunkte ergeben haben, die Zweifel an der
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten. Ferner hat die Prüfung
der wirtschaftlichen Verhältnisse keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.

Im Rahmen der Durchsicht des Berichts über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020
wurden durch den Fachdienst Rechnungsprüfungsamt und Revision Prüfungshandlungen in
Form konkretisierender Nachfragen insbesondere zum Anlagevermögen, zu den
Rückstellungen, zu den Forderungen und Verbindlichkeiten, zu den Auf endungen, zum
Fragenkatalog zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und zur wirtschaftlichen Führung
des Eigenbetriebes sowie der Realisierung des Wirtschaftsplanes 2020 durchgeführt.

Bernburg (Saale), 25.08.2021

S telandkrels
Der Landrat
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Krummhaar
Fachdienstleiterin

Behrens
Prüfer



Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

3 Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Wir haben dem Jahresabschluss und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 des Kreiswirtschaftsbetrieb des

Salzlandkreises Eigenbetrieb des Landkreises, Schönebeck (Elbe), in der Fassung der Anlage 1 den folgenden un¬

ter dem 23. Juli 2021 Unterzeichneten Bestäti ungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES U ABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Kreis irtschaftsbetrieb des Salzlandkreises Eigenbetrieb des Landkreises, Schönebeck (Elbe)

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises Eigenbetrieb des

Landkreises, Schönebeck (Elbe), - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Ver¬

lustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich

der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertun smethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebe¬

richt des Eigenbetriebs Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises Eigenbetrieb des Landkreises, Schönebeck

(Elbe), für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

o entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebs¬

verordnung des Landes Sachsen-Anhalt (EigBVO LSA) i.V.m. den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten¬

den handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs¬

mäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre¬

chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertrags¬

lage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und

o vermittelt der bei efügte Lagebericht insgesamt unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften ein zu¬

treffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs, In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in

Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des § 8 EigBVO LSA und stellt die Chancen und

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemä  § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungs¬

mäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB i.V.m.

§ 142 KVG ISA unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grunds¬

ätze ordnungsmäßi er Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und

Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss rüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und

des Lageberichts  unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb un¬

abhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und

haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir

sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die Betriebsleitung ist  erantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Ei en¬

betriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (EigBVO LSA) i.V.m. den deutschen, für Kapitalgesellschaften gel¬

tenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresab¬

schluss unter Beachtun  der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen

Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner ist die Betriebsleitung verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in

Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat,

um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder un¬

beabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Betriebsleitung dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbe¬

triebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat sie die  erantwortung, Sach¬

verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Dar¬

über hinaus ist sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung

der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entge¬

genstehen.

Außerdem ist die Betriebsleitung verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt unter Be¬

achtung der landesrechtlichen Vorschriften ein zutreffendes Bild von der La e des Eigenbetriebs vermittelt sowie

in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des § 8 EigBVO LSA

entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist die Betriebs¬

leitung verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet hat, um

die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der EigBVO LSA zu

ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbe¬

triebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von

wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der La ebericht ins¬

esamt unter Beachtun  der landesrechtlichen Vorschriften ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs

vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewon¬

nenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften des § 8 EigBVO LSA entspricht und die Chancen und

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der un¬

sere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstim¬

mung mit § 317 HGB i.V.m. § 142 KVG LSA unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge¬

stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal¬

sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren

und  erden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder

insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent¬

scheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Dar¬

über hinaus

a identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher

Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion

auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geei net sind, um als Grund¬

lage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt

werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fäl¬

schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner

Kontrollen beinhalten können.

e gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontroll-

system und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs¬

handlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein

Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

o beurteilen wir die Angemessenheit der von der Betriebsleitung angewandten Rechnungslegungsmethoden

sowie die Vertretbarkeit der von der Betriebsleitung dargestellten geschätzten Werte und damit zusammen¬

hängenden Angaben.
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® ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der Betriebsleitung an ewandten Rech¬

nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlang¬

ten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegeben¬

heiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unterneh¬

menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit be¬

steht, sind wir ver flichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und

im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prü¬

fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum un¬

seres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten kön¬

nen jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen  ann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der

An aben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt,

dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä iger Buchführung sowie

der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-

, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das

von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Betriebsleitung dargestellten zukunftsorientierten Angaben

im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender  eeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbeson¬

dere die den zukunftsorientierten Angaben von der Betriebsleitung zugrunde gelegten bedeutsamen Annah¬

men nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annah¬

men. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegen¬

den Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse

wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeit¬

planung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kon-

trollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 
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7 Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 des Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises Eigenbetrieb des Land¬

kreises, Schönebeck (Elbe), erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den deut¬

schen Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (Prüfungsstandard des Instituts

der Wirtschaftsprüfer - IDW PS 450 n.F.).

Zu dem von uns erteilten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk verweisen wir auf Abschnitt 3 „Wiedergabe

des Bestätigungsvermerks .

Magdeburg, den 23. Juli 2021

Deloitte GmbH

Wirtschaftsprüfungsgeselischaft

(Ingo Waeke)

Wirtschaftsprüfer

Hinweis: Bel dieser PDF-Datei handelt es sich lediglich
um ein unverbindliches Ansichtse emplar.

Maßgeblich ist auss hließlich die in Papierform
erstellte Berichterstattung.

Für Veröffentlichungen oder die Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts unter Hinweis auf unsere Prüfung sowie für
den Fall der Weitergabe unseres Prüfungsberichts und/oder des Bestätigungsvermerks b darf es zuvor unserer erneuten Stellu gnahme; wir

weisen hierzu ausdrücklich auf Nr. 6 der als Anlage beigefügten ID -AAB hin.

120535007 2020-KWB 21




